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§ 8 Übertragung des Geschäftsguthabens
(1) Ein Mitglied kann mit Zustimmung des Vorstandes jederzeit, auch im Laufe des Ge-

schäftsjahres, sein gesamtes Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung auf 
einen anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinan-
dersetzung ausscheiden, sofern die/der Erwerber/in bereits Mitglied ist oder Mit-
glied wird. Die Dividende steht dem erwerbenden Mitglied zu.

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszu-
scheiden, teilweise übertragen und hierdurch die Anzahl seiner Geschäftsanteile 
verringern, soweit es nicht nach der Satzung oder einer Vereinbarung mit der  
Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder 
die Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine vom Mitglied 
in Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft ist. Die Voraussetzungen des 
Abs. 1 gelten entsprechend.

(3) Ist die/der Erwerber/in nicht Mitglied der Genossenschaft, so muss sie/er die  
Mitgliedschaft erwerben und sich mit Geschäftsanteilen mindestens in Höhe des 
zu übertragenden Geschäftsguthabens beteiligen. Ist die/der Erwerber/in bereits 
Mitglied, so ist das Geschäftsguthaben des ausgeschiedenen oder übertragenden 
Mitgliedes seinem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Wird durch die Zuschreibung 
der Betrag der bisher übernommenen Geschäftsanteile überschritten, so hat sich 
die/der Erwerber/in bis zur Höhe des neuen Geschäftsguthabens mit einem oder 
mehreren Anteilen zu beteiligen. § 17 Abs. 6 (Höchstzahl der Anteile, mit denen sich 
ein Mitglied beteiligen kann) ist zu beachten.


